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Hinweis für die Verwendung:
· Diese Vorlage wird von der AEM ihren Mitgliedern, ihren Partnerorganisationen und christlichen Organisationen in der Schweiz zur freien Verfügung gestellt. 
· Bei den gelb markierten Stellen das «Zutreffende» stehen lassen und ergänzen. Alle anderen Textversionen streichen. Beispielsweise den Begriff Name Organisation YX mit dem jeweiligen Organisationsnamen ersetzen.

Haftungsausschluss: 
Die AEM übernimmt trotz sorgfältiger Kontrolle für die Inhalte und die Verwendung dieser Vorlage keine Haftung.


Für weitere Informationen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:  
Lorena Marti, Assistentin Präsidium AEM, lorena.marti@aem.ch, +41 43 344 72 07
Beat Leuthold, Präsident AEM, beat.leuthold@aem.ch, +41 79 198 83 76, 

 
Die AEM
Als Dachverband von heute 33 Missionswerken und 5 theologischen Ausbildungsstätten fördert die AEM das Anliegen, das Evangelium in Wort und Tat über alle Kulturschranken hinweg zu verbreiten, lokal und global. Sie ist ein Netzwerk und Kompetenzzentrum für ganzheitliche Missionsarbeit und setzt sich ein für Mobilisation, Bildung, Lobbying, Personalbetreuung und Qualitätssicherung. 
 
Der Verein AEM entstand 1972 zur Stärkung und Ermutigung der evangelischen Missions- und Hilfswerke. Die AEM ist eine Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Evangelischen Allianz. 
 
Link: www.aem.ch  



Rechte betroffener Personen
Betroffene Personen haben grundsätzlich das Recht, Auskunft über Ihre verarbeiteten Personendaten zu verlangen. Insbesondere können Sie
· Auskunft über die Personendaten als solche,
· Den Bearbeitungszweck, 
· die Aufbewahrungsdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer, 
· die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei Ihnen erhoben wurden, 
· gegebenenfalls über das Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung,
· gegebenenfalls über die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, denen ihre Personendaten bekanntgegeben werden,
verlangen.
Weiter haben Sie grundsätzlich das Recht
· Eine allenfalls erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer Personendaten zu widerrufen
· Ihre gespeicherten Personendaten korrigieren zu lassen
· Ihre gespeicherten Personendaten löschen zu lassen oder sonst ihrer Bearbeitung zu widersprechen 
Diese Rechte können bzw. müssen je nach den Umständen so wie gesetzlich vorgesehen eingeschränkt werden, z.B. zum Schutz Dritter oder wo man zur Aufbewahrung gesetzlich verpflichtet ist (bei Daten zu Spender/innen beträgt die Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre).

Regelung Auskunft- und Herausgabegesuche

[image: Ein Bild, das Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]



	Gesuchseingang
	1

	Ablauf
	Ergänzungen und Vorlagen

	Eingang Gesuch Datenauskunft
Im Gesuch wird eine Auskunft über die eigenen Personendaten verlangt. 
	«Gestützt auf Art. 25 des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 25. September 2020 (DSG) bitte ich Sie, mir schriftlich innerhalb von 30 Tagen Auskunft über meine Daten zu erteilen.» Gezeichnet [Name]

	Antwort auf Gesuch 
Es wird empfohlen, dass Gesuche in schriftlicher Form zuzustellen sind.
	«Sehr geehrte Gesuchsstellerin, sehr geehrter Gesuchssteller. Besten Dank für Ihr Auskunftsbegehren. Bitte stellen Sie uns dieses unter Beilage eines unterzeichneten Personalausweises (ID oder Pass mit Foto) in Kopie sowie Ihrer Privatadresse erneut zu.» 

	Eingangsbestätigung (freiwillig)
	2

	Ablauf
	Ergänzungen und Vorlagen

	Ist die fristgerechte Beantwortung des Gesuches möglich, so muss einerseits intern der Fristenlauf der 30 Tage ab Gesuchseingang dokumentiert und terminiert werden und andererseits kann eine Empfangsbestätigung ausgelöst werden.
	«Gerne bestätigen wir Ihnen den Erhalt Ihres Auskunfts-gesuches. Ihr Anliegen wird schnellstmöglich, aber
mindestens innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen behandelt» 

	Sofern beim Eingang des Gesuches bereits ersichtlich ist, dass die Beantwortung des Gesuches innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen nicht möglich ist, wird empfohlen, der gesuchstellenden Person den Eingang des Gesuches zu bestätigen und mitzuteilen, wann sie mit der Beantwortung ihres Gesuches rechnen kann.
	«Leider ist es uns nicht möglich, Ihr Anliegen innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen zu prüfen. Ihr Anliegen
wird aber spätestens bis zum [xx.xx.20xx] bearbeitet. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.»

	Prüfung des Gesuchs
	3

	Ablauf
	Ergänzungen und Vorlagen

	Prüfung Identität gesuchstellender Person 
· Anfrage erfolgt vor Ort:
Bei Anfragen direkt vor Ort hat die Identifikation über ein amtliches Dokument (z. B. ID, Pass) zu erfolgen. Bei bekannten Personen ist eine Ausnahme zwingend. 
· Anfrage erfolgt schriftlich:
Bei schriftlichen Anfragen (per E-Mail oder Post) muss für die Herausgabe die Kopie eines amtlichen Ausweises (z. B. ID, Pass) beigelegt werden, ausser, die Postadresse der Gesuchsstellenden Person ist bekannt. Hat die gesuchstellende Person keine Kopie mitgesendet oder stimmen die Angaben nicht überein, kann sie telefonisch kontaktiert werden. Aus Sicherheitsgründen sind für die telefonische Kontaktaufnahme nach Möglichkeit die Daten aus dem System und nicht aus der E-Mail bzw. dem Brief zu verwenden. Aufgrund des Risikos von Verwechslungen ist bei Rückmeldungen auf eine E-Mail die Adresse der Absendenden sehr genau zu prüfen und mit den Angaben im System abzugleichen.
	

Kann die Identität nicht zweifelsfrei überprüft werden, ist die Auskunftserteilung unter Angabe des Grundes zu verweigern.
Hierfür kann bei schriftlicher Kommunikation der folgende Beispieltext benutzt werden:

«Aufgrund der vorliegenden Unterlagen ist die Identifizierung Ihrer Person nicht möglich. Folglich ist es uns aufgrund des Datenschutzes nicht gestattet, Ihnen eine Auskunft darüber zu erteilen, ob und wie Personendaten über [Sie/die das Gesuch betreffende Person] bearbeitet werden.»

	Keine Daten vorhanden
	4

	Ablauf
	Ergänzungen und Vorlagen

	Von der gesuchstellenden Person werden keine Personen-daten bearbeitet. Dementsprechend ist dies der gesuchstellenden Person innerhalb der Frist mitzuteilen.
Es wird empfohlen, die Negativantwort für Nachweiszwecke während einem Jahr aufzubewahren
	«Bezugnehmend auf Ihr Auskunftsgesuch vom [xx.xx.xxxx] teilen wir Ihnen mit, dass keine Personendaten von Ihnen gefunden werden konnten. Hiervon ausgenommen sind jene Daten, die wir im Zusammenhang mit Ihrem Auskunftsgesuch erhalten haben.

	Keine oder eingeschränkte Auskunftserteilung
	5

	Ablauf
	Ergänzungen und Vorlagen

	Auskunft muss verweigert, eingeschränkt oder aufgeschoben werden, wenn überwiegende Interessen Dritter dagegensprechen. Dies ist im Einzelfall zu prüfen und zu begründen. Das Datenschutzgesetz sieht hierfür folgende Voraussetzungen vor:
· Das Berufsgeheimnis verbietet die Auskunft und es liegt keine Vertretungsvollmacht vor;
· Interessen von Dritten (z. B. von Mitarbeitenden oder externen Dienstleistern) oder die unternehmens-internen Interessen überwiegen die Interessen der betroffenen Person (dies gilt nur, wenn die Personendaten, um die es geht, nicht Dritten ausserhalb der eigenen Firmengruppe für deren Zwecke mitgeteilt wurde) oder
· Das Auskunftsgesuch verfolgt einen datenschutzwidrigen Zweck[footnoteRef:1] oder ist offensichtlich querulatorisch[footnoteRef:2]. [1:  Unter datenschutzwidrigen Zwecken können böswillige Absichten verstanden werden, bei denen die Angaben aus der Auskunft zum Schaden eines Mitarbeitenden oder eines Dritten verwendet werden.]  [2:  Mit querulatorisch ist ein streitsuchendes Verhalten gemeint. Dieses liegt beispielsweise dann vor, wenn eine Person das Auskunftsgesuch mit der Absicht einreicht, gegen das Unternehmen zu klagen oder das Image des Unternehmens öffentlich zu beschädigen.] 


Hinweis: Greift keine der genannten Ausnahmen, müssen Daten geliefert werden. 
	Sofern einer der links genannten Gründe zutrifft und dem Auskunftsgesuch nicht oder nicht vollumfänglich stattgegeben wird, ist dies unter Angabe des Grundes in innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen der gesuchstellenden Person mitzuteilen.

«Aufgrund [Angabe Grund der Verweigerung bzw. Einschränkung] können wir Ihnen [nicht/nicht vollumfänglich] Auskunft darüber erteilen, ob und welche Personendaten über Sie bearbeitet werden.»

Hinweis: Viele der Einschränkungen können mit entsprechenden Schwärzungen im Text gelöst werden. 



	Auskunft Personendaten
	6

	Ablauf
	Ergänzungen und Vorlagen

	Die gesuchsstellende Person hat Anspruch auf Zugang zu ihren eigenen Daten bzw. Personendaten, welche bearbeitet werden. Über 
· die bearbeiteten Personendaten als solche (z. B. Personalien, Personendaten, welche im Rahmen eines
Anstellungsverhältnisses erhoben wurden etc.);
· den Bearbeitungszweck (Abwicklung des Tagesgeschäfts etc.);
· die Aufbewahrungsdauer der Personendaten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer;
· die verfügbaren Angaben über die Herkunft von den Personendaten, soweit diese durch Dritte zur Verfügung gestellt wurden (z. B. private Weiterempfehlung);
· alle Empfänger oder Kategorien von Empfängern, sowie bei Bekanntgabe ins Ausland den Staat oder das internationale Organ (Art. 19 Abs. 4 DSG)
	«Wir nehmen Bezug auf Ihr Auskunftsbegehren vom ________ (Eingang per ________) und beantworten dieses gestützt auf Art. 25 DSG gerne wie folgt:
Basierend auf Ihrem Schreiben haben wir nach Sie betreffenden Personendaten gesucht und folgende Daten gefunden: __________»





Weitere Abläufe und Hinweise

	Aufbewahrung
	

	Das Datenschutzgesetz sieht für verweigerte, aufgeschobene oder eingeschränkte Auskunftsgesuche keine Dokumentationspflicht vor. Es wird allerdings empfohlen, Unterlagen während mindestens einem Jahr aufzubewahren.
Bei der Aufbewahrung der Dokumentation bzgl. Auskunftsgesuchen/Herausgabe von personenbezogenen Daten ist sicherzustellen, dass die Vorgaben des Datenschutzes und insbesondere der Datensicherheit eingehalten werden.
Es wird empfohlen, mindestens folgende Angaben zu dokumentieren und aufzubewahren:
· Name der gesuchstellenden Person sowie Kontaktangaben
· Datum des Gesucheingangs
· Gesuch
· Datum der Auskunft bzw. der Antwort betreffend Verweigerung, Aufschiebung oder eingeschränkte Auskunft
· Antwort auf das Gesuch (inkl. Begründung bei Verweigerung, Aufschiebung oder Einschränkung)
· Allenfalls Art der Identifikation

	Kosten
	

	Die Auskunft und insbesondere das einfache Kopieren, Ausdrucken sowie der Versand dürfen keine Kostenfolge für die gesuchsstellende Person haben. Das Datenschutzgesetz sieht in der Regel eine kostenlose Auskunftserteilung vor. 

Es wird empfohlen, dass vorgängig ein einfaches Verfahren für das Vorgehen bei Auskunftsgesuchen implementiert wird. Eine Kostenbeteiligung kann nicht aufgrund von aufwändigen Prozessen gerechtfertigt werden, wenn ein einfacheres Vorgehen möglich gewesen wäre. Beispielsweise könnte ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten als eine Art Inventar angelegt werden. Das Verzeichnis bietet mindestens eine Übersicht über die Personendaten, den Bearbeitungszweck und die Kategorie der betroffenen Personen. Ist die Prüfung des Gesuches sowie der Identität erfolgt, so werden mindestens die gesetzlich geforderten Angaben der gesuchstellenden Person in der Regel kostenlos mitgeteilt.
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